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Erläuterung zur Berichtigung 2/2020 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der räumliche 
Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans 
Nr. III/4/57.00 „Mittelstraße“ in zwei Bautiefen östlich 
der Gerichtstraße als „Gemischte Baufläche“ und im 
Übrigen als „Wohnbaufläche“ dargestellt.  

Im Wohnungsmarktbericht aus dem Jahr 2018/2019 
sowie im aktuell erarbeiteten Wohnungsmarktbarometer 
2021 wird für das Bielefelder Stadtgebiet eine anhal-
tend hohe Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken be-
schrieben. Die Stadt Bielefeld ist bestrebt, im Rahmen 
eines flächensparenden Umgangs mit Grund und Bo-
den die Neuversiegelung zu begrenzen und Brach- 
oder Restflächen, die im Siedlungszusammenhang 
liegen, vorrangig zu reaktivieren. Möglichkeiten der 
Nachverdichtung bestehen in den Blockinnenbereichen. 
Insgesamt können mit der Planung 33 Wohneinheiten 
in mehrgeschossigen Einzelhäusern entwickelt werden.  

Im o. a. Bebauungsplan soll entsprechend der vorhan-
denen Art der baulichen Nutzung entlang der Detmolder 
Straße sowie der Gerichtstraße jeweils eine Bautiefe 
als Mischgebiet festgesetzt werden. Die restlichen Be-
reiche werden als „Allgemeine Wohngebiete“ festge-
setzt. Den zuletzt genannten Bereich stellt der wirksa-
me Flächennutzungsplan bereits als Wohnbaufläche 
dar. In den Randbereichen dagegen ist der Bebauungs-
plan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  

Ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes abweicht, kann gemäß § 13a 
(2) Nr. 2 BauGB aufgestellt werden, bevor der Flächen-
nutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Von dieser 
Möglichkeit soll hier Gebrauch gemacht werden. Der 
Flächennutzungsplan soll im Wege der Berichtigung 
angepasst werden. Ziel der Anpassung ist die Darstel-
lung der ersten Baureihe nördlich der Detmolder Straße 
als „Gemischte Baufläche“ und der zweiten Baureihe 
östlich der Gerichtstraße als „Wohnbaufläche“.  

Mit der geplanten Entwicklung wird der Nachfrage nach 
innerstädtischem Wohnraum entsprochen. Die geord-
nete städtebauliche Entwicklung wird durch die Bauleit-
planung nicht beeinträchtigt. Zurzeit wird der Regional-
plan für die Planungsregion OWL neu aufgestellt und 
gilt damit als sonstiges Erfordernis der Raumordnung 
nach § 3 (1) Nr. 4 ROG. Darin soll das Plangebiet ins-
gesamt als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) festge-
legt werden. Eine Vereinbarkeit mit den Zielen der 
Raumordnung wäre somit weiterhin gegeben. 

Lage im Stadtgebiet Lage im Stadtbezirk 

Stadtbezirk: Mitte 

Bereich: nördlich der Detmolder Straße  
zwischen Gerichtstraße im Westen und   
August-Bebel-Straße im Osten  

Nummer: III/4/57.00 

Bezeichnung: Mittelstraße 

Auslösender Bebauungsplan  

Wirksame Fassung 

Berichtigung 

Flächenumfang  

Art der Bodennutzung 
Wirksame  
Fassung 

Berichtigung 

Wohnbaufläche 0,70 ha 0,22 ha 

Gemischte Baufläche 0,22 ha 0,70 ha 

Gesamt:                            0,92 ha 0,92 ha 
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